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Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 04.07.1960

Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan Nr. 21 der Stadt Neuß.

Das im Durchführungsplan dargestellte Gebiet wird von bereits ausgebauten Straßen begrenzt. Es 
liegt verkehrsgünstig zur Stadtmitte. Seine Aufschließung wird von den beteiligten Grundstückseigen-
tümern gewünscht.

Neubauten in der Preußen- und Fichtestraße, die an bereits bestehende Häuser angebaut werden 
sollen, müssen die Traufhöhe und Dachneigung der alten Gebäude übernehmen. Die übrigen Einzel-
und Doppelhäuser sollen im Landhausstil errichtet werden. Die Dachneigung muß ca. 50 ° betragen. 
Die Trauf- bzw. Giebelständigkeit der Häuser ist im Durchführungsplan dargestellt und muß eingehal-
ten werden.

Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen wird im Zusammenhang mit den privaten Baumaß-
nahmen durchgeführt.

Träger der Maßnahme ist die Stadt Neuß.

Zur Ordnung des Grund und Bodens werden, wenn eine Regulierung auf freiwilliger Basis nicht mög-
lich ist, nachstehend aufgeführte Maßnahmen durch die Gemeinde eingeleitet bzw. angeordnet:

a) Abtretung der Gemeinbedarfsflächen gem. § 16 des Aufbaugesetzes,

b) Umlegung gem. §§ 17 - 34 des Aufbaugesetzes,

c) Zusammenlegung gem. §§ 35 - 42 des Aufbaugesetzes,

d) Neuordnung gem. § 43 des Aufbaugesetzes,

e) Enteignung gem. §§ 44 - 47 des Aufbaugesetzes.




